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Sachverhalt und Antrge 
	 p 

I. Die am 6.Februar 1980 eingegangene und am 

28. Januar 1981 veröffentlichte europische Patentan-

meldung Nr. 80 100 614.9 (Veroffentlichungs-Nr. 

0 022 893) mit der Bezeichnung "Bildanzeigevorrich-

tung", für weiche eine Priorität vom 18. Juli 1979 aus 

einer Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland in 

Anspruch genoinmen ist, wurde durch Entscheidung der 

PrUfungsabteilung 047 vom 28. Juni 1983 zurUckgewiesen. 

Die Zurtickweisung wird damit begrUndet, daB die Bildan-

zeigevorrichtung nach dem zurn Zeitpunkt der ZurUckwei-

sung der Anmeldung vorliegenden Anspruch 1 (eingegangen 

am 9. Mai 1983) mi Hinblick auf den in der DE-A- 

2 656 621 offeribarten Stand der Technik nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU 

beruhe. 

II. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin mit 

dem am 5. August 1983 eingegangenen Schriftsatz unter 

Zahiung der BeschwerdegebUhr Beschwerde erhoben. Die 

BeschwerdebegrUndung ist am 21. September 1983 einge-

gangen. Auf einen Bescheid des Berichterstatters der 

Kammer hat die BeschwerdefUhrerin am 12. Juni 1984 neue 

Unterlagen (Beschreibung und 4 AnsprUche) vorgelegt. 

Mit Schriftsatz vom 2. Juli 1984 hat die Beschwerde-

fUhrerin auf Beschreibungsseite 1, Zeile 15, den Ersatz 

des Wortes "Leuchtschirm" durch "Bildschirm" und im An-

spruch 4 die Anderung der RUckbeziehung (nunmehr auf 

Anspruch 3) beantragt. Das veröffentlichte Zeichnungs-

blatt ist noch gUltig. 

. . . / . . . 
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Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

Bildanzeigevorrichtung mit einem vom Gehäuse (2) 

und einer Trennwarid (3) umschlossenen Gasentla-

dungsraum (4), der durch die lichtdurchlässige, 

vakuumdichte Trennwand (3) von einem sowohi Uhf s-

elektroden (20) zur Zeilenfortschaltung als auch 

senkrecht dazu angeordnete Hilfselektroden (22) zur 

Uelligkeitssteuerung sowie eine Photokathode (11) 

enthaltenden, mit einem durch Elektronen anregbaren 

Bildschirm (12) abgeschlossenen Elektronenbeschleu-

nigungsraum (5) getrennt ist, und eine gro3f1ichige 

Kathode (30) enthält, die zur Erzeugung eines nega-

tiven Glimxnlichtes mit einer Anode (32) zusarnmen-

wirkt, dadurch gekennzeichnet, daf3 

a) die Kathode (30) im Gasentladungsraum (4) 

gegenUber der Trennwand (3) angeordnet ist 

und daI3 

bi) bei metallischer Ausbildung des Gehäuses (2) 

des Gasentladungsraumes (4) das Gehäuse (2) 

als Anode dient 

b2) oder bei nichtmetallischer Ausbildung des 

Gehuses (2) der die Trennwand (3) und die 

RUckwand des Gasentladungsraumes (4) verbin-

dende Gehäuseabschnitt ganz oder teilweise 

mit einer als Anode (32) dienenden metal- 

lischen Auflage versehen ist. 

III. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, 

die Entscheidung der PrUfungsabteilung aufzuheben 

und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der 

AnsprUche 1-4 und der Beschreibung, eingegangen am 

12. Juni 1984 mit den beiden unter II. angefUhrten 

Anderungen und dem veröffentlichten Zeichnungs-

blatt. 

. . . / . . . 
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EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

der Regel 64 EPU. Die Beschwerde ist daher zu1ässig. 

2. Die Gegenstnde der geltenden AnsprUche sind in den ur-

sprUnglichen Unterlagen offenbart. Die Unterlagen sind 

auch sonst formal nicht zu beanstanden. 

3. Zur Neuheit ist festzustellen: 

Eine Bildanzeigevorrichtung mit den Merkmalen des Gat-

tungsteiles des Anspruchs 1 ist aus der DE-A-2 656 621 

bekannt, vgl. die Figur: der vom Gehuse (2) und der 

lichtdurchlässigen, vakuumdichten Trennwand (3) urn-

schiossene Gasentladungsraurn (4); der vorn Gehäuse (2); 

der Trennwand (3) und vom durch Elektronen anregbaren 

Bildschirrn (12) gebildete Elektronenbeschleunigungsraurn 

(5) mit den zeichnerisch nicht dargesteilten, in der 

Beschreibung, vgl. S.7, Z.31-34, angefUhrten Hilfselek-

troden zur Zeilenfortschaltung und zur Helligkeits-

steuerung urid mit einer Photokathode (11) (der Bezugs-

strich des Bezugszeichens 11 ist falsch eingetragen und 

mi.U3te statt zum Gitter 17 zu der auf der Trennwand 3 

aufliegenden Photokathode verlaufen, vgl. Beschreibung, 

S.7, Z.11-14). Irn Gasentladungsraum (4) befindet sich 

eine gro3flächige Kathode (7), die zur Erzeugung eines 

negativen Glimrnlichtes mit einer Anode (6) zusarninen-

wirkt. Alweichend von den im geltenden Anspruch 1 nie-

dergelegten kennzeichnenden Merkmalen ist bei der be-

kannten Bi ldanzeigevorrichtung bei nichtmetall ischer 

Ausbildung des Gehäuses (Glas) die Kathode (7) urimit-

telbar vor der Trennwand (3) in Form einer lichtdurch- 

. . . / . . . 
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lässigen Siebelektrode angeordnet. Die separate, grog-

flächige, plattenformige und parallel zur Kathode lie-

gende Anode (6) befindet sich gegenuber der Trennwand 

(3). Uber eine evtl. andere Gestaltung der Elektroden, 

insbesondere der Anode, bei metallischer Ausbildung des 

Gehäuses ist in der DE-A-2 656 621 nichts ausgesagt. 

Die Bildanzeigevorrichtung nach Anspruch 1 ist demnach 

neu. 

4. Zur erfinderischen Tätigkeit 1st festzustellen: 

Bei der in der DE-A-2 656 621 beschriebenen Bildanzei-

gevorrichtung wird infolge der Lagerung der als Sieb-

elektrode ausgebildeten Kathode (7) unraittelbar vor der 

Trennwand (3) die letztere netzartig abgedeckt. Dadurch 

wird die auf die Photokathode (11) einfallende Licht-

menge reduziert und die Homogenität des negativen 

Glimmlichtes im Gasentladungsraum (4) beeintrchtigt. 

GemàL3 dem zweiten Absatz auf S.1 der Anmeldungsbe-

schreibung liegt der Erfindung als Aufgabe die Erhöhung 

der Beleuchtungsstrke der Photokathode (im Vergleich 

mit der bekannten Vorrichtung) zugrunde. Diese Aufgabe 

wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 

gelöst, die ein Elektrodensystem fUr den Gasentladungs-

raum angeben, das eine homogene Verteilung des negati-

yen Glimmlichtes und semen ungehinderten Einfall auf 

die Photokathode bewerkstelligt. 

Nach Auffassung der Kammer konnte zwar der Fachmann 

durchaus die in Rede stehenden nachteiligen Auswirkun-

gen der unmittelbar vor der Trennwand liegenden Sieb-

elektrode erkennen. Thre Reduzierung hätte er in erster 

Linie auf dem Wegeeiner entsprechenden Elektrodenge-

staltung versucht, z.B. grol3e Maschenweite bei geringer 

Stegdicke. Derartige oder ähnliche Mal3nahmen wurden je-

doch im vorliegenden Fall nicht ergriffen. Es wurde 

S • • / S • S 
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vielmehr ein völlig neues Konzept für die Elektrodenge- 
	 I 

staltung im Gasentladungsraum vorgeschlagen, indem bei 

metallischer Ausbildung das Gehäuse selbst ober bei 

nichtmetallischer Ausbildung des letzteren eine metal-

lische Auflage auf dem Gehäuse als die eine Elektrode 

(Anode) verwendet wird. Die Vertauschung von Anode und 

Kathode gegenUber dem Stand der Technik macht ein sol-

ches Vorgehen tiberhaupt erst moglich, da auf diese Wei-

se das sich vor der Kathode ausbildende negative Glimm-

licht als gro3flächige Lichtquelle nicht nur erhalten 

bleibt, sondern zudem infolge des Wegfalls der siebar-

tigen Struktur der Kathode die Photokathode gleichmäl3ig 

ausleuchtet. 

Für ein soiches Vorgehen vermag der im Verfahren be-

findliche Stand der Technik dem Fachmann keine Anre-

gungen zu geben, in dem nicht einmal die Verwendung von 

Gehäuseteilen als eine Elektrode bei Lichtquellen nach 

dem Gasentladungsprinzip belegt ist. Unter diesen Urn-

ständen ist auf eine erfinderische Tätigkeit un Sinrie 

des Artikels 56 EPU zu schliel3en. 

5. Anspruch 1 erfUuit daher die Erfordernisse des 

Art.52(1) EPU und ist gewährbar. 

6. Die vorn Anspruch 1 abhängigen AnsprUche 2 bis 4 be-

treffen Ausge staltungen der Bildanzeigevorrichtungen 

und sind daher ebenfalls gewhrbar. Die beantragte 

Anderung im Anspruch 4 berichtigt seine RUckbeziehung. 

Der Leuchtphosphor (36), der gemL3 Anspruch 4 weiter 

ausgebildet wird, erscheint närnlich erstmalig im An-

spruch 3. 

. . . / . . S 
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7. Die geltende Beschreibung entspricht den Erfordernissen 

der Regel 27 EPU. Der beantragte Ersatz des Wortes 

"Leuchtschirm" durch "Bildschirm" in Z.15 auf Seite 1 

dient der Vereinheitlichung der verwendeten Begriffe. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 047 des Euro-

pischen Patentamts vom 28.Juni 1983 wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit der Auflage an die Vorinstanz zu-

rUckverwiesen, ein europisches Patent auf der Grundla-

ge der folgenden Unterlagen zu erteilen: 

Beschreibung, Seiten 1 bis 5, eingegangen am 

12.Juni 1984 mit der Ma3gabe, dai3 auf 

Seite 1, Z.15 das Wort "Leuchtschirm" 

durch "Bildschirm" ersetzt wird; 

AnsprUche 1 bis 4 1  eingegangen am 12.Juni 1984 mit der 
ft 	

Ma3gabe, daB die RUckbéziehung des An- 

spruchs 4 von "1" in "3" geändert wird; 

ein Blatt Zeichnung, wie veröffentlicht. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

gez. J. Rückerl ' 	 gez. R. Kaiser 


